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Beschlussvorschlag: 

 

Auf der Grundlage 

 

 des § 22 Abs. 3 Nr. 1 der Kommunalverfassung (KV M-V) sowie 

 des § 3 Abs. 2 S. 4 i. V. m. § 1 Abs. 7 des Baugesetzbuches (BauGB) 

 

wird durch die Stadtvertretung nachfolgender Beschluss gefasst: 

 

Die eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher 

Belange (TÖB) während der Vorabstimmung und der öffentlichen Auslegung des Entwurfs des vorhabenbezo-

genen Bebauungsplanes Nr. 41 „Wohnstandort Füllortweg“ und seiner Begründung in der Zeit vom 29.08.13  

bis zum 30.09.13 werden gemäß dem Abwägungsvorschlag (Anlage 1) abgewogen. 

 

Inhaltsverzeichnis: 

 

I. Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr. lt. TÖB-Liste: 

 

1. Berücksichtigt werden die Stellungnahmen von 

 

1.1  Bauaufsicht, Stadt Neubrandenburg (09.09.13)      

1.2 Berufsfeuerwehr Neubrandenburg (15.10.13)   

 

2. Teilweise berücksichtigt werden Stellungnahmen von 

 

2.1 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (07.10.13)      1.2 

2.2 neu-sw (16.09.13 und Ergänzung vom 11.10.13)       4.5 

 

 

3.   Nicht berücksichtigt werden die Stellungnahmen von 

 

3.1 Industrie- und Handelskammer zu Neubrandenburg (19.09.13)   13.2 

 

4.   Stellungnahmen ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren von 

 

4.1 Untere Verkehrsbehörde (28.08.13)        2.5 

4.2 Handwerkskammer (02.09.13)       13.1 

4.3 Landesamt für innere Verwaltung (22.08.13)     11.2 

4.4 Untere Immissionsschutzbehörde (24.04.13)       8.4 

4.5 Untere Denkmalschutzbehörde (17.04.13)     15.3 

4.6 Bergamt Stralsund (17.08.13, 21.10.13)      10.1  

4.7 Einzelhandelsverband Nord e. V. (01.10.13)     18.4 

4.8 Deutsche Telekom Technik GmbH        3.2 

 

5.  Stellungnahmen ohne Relevanz für das Bebauungsplanverfahren von 

            keine 

 

6.  Keine Antwort gaben          3.1 

6.2 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege     11.2 

6.3  Stadtwirtschaft Neubrandenburg GmbH        6.1 

 

II.      Stellungnahmen der Öffentlichkeit während der öffentlichen Auslegung 

 

1.      Berücksichtigt werden (0) Stellungnahmen  

     keine



 

2.     Teilweise berücksichtigt wird 1 Stellungnahme  

2.1      Andre Bruß (16.04.13) 

           

3.      Nicht berücksichtigt werden 2 Stellungnahmen  

3.1     Peter Lorenz (02.09.13) 

3.2     Boat & Float (27.03.13) 

 

 

Änderungen, die sich gegenüber der ausgelegten Planfassung aus der Abwägung ergeben: 

 

 in der Planzeichnung - Teil A: 

 

- Die Rechtsgrundlagen für die Planzeichen des Geltungsbereiches und der Einfahrtsbereiche  

werden berichtigt. 

 

- Die Planzeichen für die Einfahrtsbereiche werden innerhalb des Geltungsbereiches dargestellt. 

 

- Für die Darstellung der Lärmschutzwand wird das Planzeichen Nr. 15.6 verwendet. 

 

- Das Planzeichen „Bäume zum Erhalt“ wird den Festsetzungen zugeordnet. 

 

- Verschiebung der Trennlinie (Perlenschnur) Maß der baulichen Nutzung innerhalb des Plan-

gebietes in Richtung ehemalige Kaufhalle 

 

- Anpassung der Bebauungsgrenze im Bereich des Stromtransformators 

 

 

 im Text – Teil B: 

 

- Korrektur der Verfahrensvermerke hinsichtlich der Rechtsgrundlagen 

 

- Ergänzung Pkt. 1: 

Aufnahme der folgenden Festsetzung: „Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind nur solche 

Vorhaben zulässig, die auch durch den Durchführungsvertrag gedeckt werden.“ 

 

- Änderung Pkt. 2: 

Die Festsetzung unter Pkt. 2 wird wie folgt geändert: „Vier Vollgeschosse sind nur zulässig, 

wenn das oberste Geschoss ein Staffelgeschoss mit einem flachgeneigten Dach ist.“ 

 

- Löschung unter Pkt. 3: 

Die Festsetzung unter Nr. 3 „ Geräteschuppen, Gartenhäuser u. ä. sind in den Garagen und Car-

portanlagen zu integrieren bzw. zusammenzufassen“ wird gelöscht. 

 

- Ergänzung Pkt. 5:  

Es werden folgende schutzbedürftige Räume in die Aufzählung mit aufgenommen: „Aufent-

haltsräume und Wohnküchen“ 

 

- in der Begründung: Die geänderten Textpassagen wurden gekennzeichnet. 

 



Anlage 1 zur Drucksachen-Nr. V/1091 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STADT NEUBRANDENBURG 
 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 41 „Wohnstandort Füllortweg“ 
 

 
 

 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
I. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr. 1.1-4.8 
II. über die Stellungnahmen der Öffentlichkeit   
 

 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STADT NEUBRANDENBURG 
 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 41 „Wohnstandort Füllortweg“ 
 

 
 

 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
III. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr. 1.1 – 4.8 



 

1.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
09.09.13 

 
 
 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
Zu Pkt. 1: 
 
Die Festsetzung wird entsprechend geändert in: 
„Vier Vollgeschosse sind nur zulässig, wenn das oberste Geschoss ein Staffelgeschoss mit 
einem flachgeneigten Dach ist.“ (Text-Teil B Pkt. 1) 
 
Zu Pkt. 2: 
 
Die bisherige Festsetzung entfällt. 
 
Zu Pkt. 3: 
 
„Aufenthaltsräume und Wohnküchen“ werden in die Aufzählung mit aufgenommen 
(Text-Teil B Pkt. 5) 
 
Zu Pkt. 4: 
 
Der Nachbar übernimmt die Abstandsfläche mit der Baulast auf seinem Grundstück 
(Nachweis siehe Durchführungsvertrag). 
Die Lärmschutzwand kann somit auf die Grundstücksgrenze gebaut werden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

1.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
15.10.13 

 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
Die Stellungnahme wird in die Begründung (Pkt. 11) aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

2.1, Seite 1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
07.10.13 (1.2) 

 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
 
 
 



 

 

2.1, Seite 2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
07.10.13 (1.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Pkt. 4: Aufstellungsverfahren 
Der Hinweis wird beachtet. 
 
Die angesprochenen Punkte werden im Durchführungsvertrag geregelt. 
 



 

2.1, Seite 3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
07.10.13 (1.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Pkt. 5: Aufstellungsverfahren 
Der Hinweis wird beachtet. 
 
Die Festsetzung im Sinne des § 12 Abs. 3a BauGB wird ergänzt. 
(Text-Teil B Pkt. 1) 
 
 
Zu Pkt. 6:  Aufstellungsverfahren 
Der Hinweis wird beachtet. 
 
Die Festsetzung von max. 4 Vollgeschossen ermöglicht eine Variation der Gebäudehöhe. 
Aus städtebaulicher Sicht wird hier die überplante Fläche dem vorhanden Zustand der 
Umgebung angepasst. Hier befinden sich ebenfalls Wohngebäude in eingeschossiger und 
dreigeschossiger Bauweise. Die endgültige Gebäudehöhe wird im Durchführungsvertrag 
geregelt. 
 
 
 
Zu Pkt. 7:  Aufstellungsverfahren 
Der Hinweis wird beachtet. 
 
Vom Bergamt Stralsund gibt es dazu eine ergänzende Stellungnahme (Abwägung Pkt. 
4.6). Dem Bebauungsplan stehen keine bergrechtlichen Belange entgegen. 
 



  
 

2.1, Seite 4 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

  

 
 07.10.13 (1.2) 

 
 
Zu Pkt. 8.1: Brandschutz 
Der Hinweis wird beachtet. 
 
Die Stellungnahme der Berufsfeuerwehr Neubrandenburg liegt vor und wird in die Be-
gründung eingearbeitet (Pkt. 11). 
 
 
 
Zu Pkt. 8.2: Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 
 
Die Aufnahme von Geh-, Fahr- und Leitungsrechten in das Planverfahren ist nicht erfor-
derlich. Eine Regelung wird in den jeweiligen Teilungserklärungen vorgenommen. 
 
 
 
Zu Pkt. 8.3: Lärmschutzwand 
Der Hinweis wird beachtet. 
 
Eine Abstandsfläche ist notwendig und wird als Baulast auf dem  Nachbargrundstück 
eingetragen. Die Ausführung in der Begründung wird geändert (unter Pkt. 9). 
 
 
 
 
 
Zu Abschnitt II, Pkt.1.1: Trinkwasser 
Der Hinweis wird beachtet.  
 
 



  
 

2.1, Seite 5 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
 

 
 
Zu Abschnitt II, Pkt. 1.2: Lärmschutzwand 
Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
  
Zu Abschnitt III, Pkt. 1: Bauweise 
Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Der Punkt wurde komplett in den Festsetzungen gestrichen. 
 
Zu Abschnitt III, Pkt. 2: Einfahrtsbereiche 
Der Hinweis wird beachtet. 
Die Planzeichen für die Einfahrtsbereiche werden innerhalb des Geltungsbereiches dar-
gestellt. 
 
Zu Abschnitt III, Pkt. 3: Planzeichen 
Der Hinweis wird beachtet. 
Die Rechtsgrundlagen werden berichtigt. 
 
Zu Abschnitt III, Pkt. 4: Bäume zum Erhalt 
Der Hinweis wird beachtet. 
Das Planzeichen in der Planzeichenerklärung wird den Festsetzungen zugeordnet. 
 
Zu Abschnitt III, Pkt. 5: Verfahrensvermerke 
Der Hinweis wird beachtet. 
Die Verfahrensvermerke werden berichtigt und angepasst. 
 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 



  
 

2.2, Seite 1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
16.09.13 (4.5) 

 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stromversorgung: 
Der Hinweis wird beachtet. 
Die Baugrenze wird angepasst, so dass keine Überbauung stattfinden kann (Planzeich-
nung Teil A). 
Des Weiteren laufen Verhandlungen, die Transformatorstation umzusetzen (siehe auch 
ergänzende Stellungnahme 3.1, Seite 4). 
 



  
 

2.2, Seite 2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

  

 
16.09.13 (4.5) 

 
 
Gasversorgung: 
keine Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
 
 
 
Wasserversorgung: 
keine Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
 
 
 
 
 
 
 
Fernwärmeverteilung: 
Der Hinweis wird beachtet. 
Die Begründung wird entsprechend korrigiert (Pkt. 11). 
 
Abwasserentsorgung: 
keine Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
 



  
 

 

2.2, Seite 3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
16.09.13 (4.5) 

 
 
Neu-medianet GmbH: 
keine Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
 
 
 
Allgemeine Hinweise: 
keine Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
 



  
 

2.2, Seite 4 (Ergänzung)  Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

  

 
11.10.13 (4.5) 

 
Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
 
Der Transformator wird von der Baugrenze ausgespart, da die Verhandlung auch schei-
tern könnte und keine Planungsgrundlage bildet. 
 
 
 
 
 

 
 



  

3.1, Seite 1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
19.09.13 (13.2) 

 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
 
Die Hinweise sind bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
 
Bereits die momentane Situation stellt sich so dar, dass das Gewerbegebiet an die 
Wohnbebauung (Förderweg/Wismutstraße) anschließt.  
 
Für die fachmännische Bewertung der Lage wurde für das Plangebiet ein Lärmschutz-
gutachten erstellt. Die im Gutachten empfohlenen Schallschutzmaßnahmen haben im 
Bebauungsplan Berücksichtigung gefunden, so dass es zu keinen Beeinträchtigungen in 
dem zu überplanenden Gebiet kommen wird.  
 
Zu den empfohlenen Maßnahmen gehören die passiven Lärmschutzmaßnahmen, wie das 
Abrücken der Gebäude von der Grundstücksgrenze, die Anordnung der schutzbedürfti-
gen Räume auf der schallabgewandten Seite und die aktive Schallschutzmaßnahme, die 
Errichtung einer Schallschutzwand im Bereich des ehemaligen Supermarktes. 
Die Errichtung der Lärmschutzwand wird im Zuge der neuen Bebauung im Bereich des 
ehemaligen Supermarktes vorgenommen. Die Nutzungsaufnahme der Wohngebäude 
wird erst nach Fertigstellung der Lärmschutzwand erfolgen. 
 
Die Erweiterung der Schallschutzwand in Richtung Norden über die gesamte östliche 
Grenze wäre nicht zweckmäßig, da diese aufgrund der mehrgeschossigen Bebauung 
keinen Effekt auf die Gesamtsituation hätte. Laut Lärmschutzgutachten sind die passiven 
Lärmschutzmaßnahmen im Bereich der neuen mehrgeschossigen Bebauung ausreichend. 

 
 

 



  

3.1, Seite 2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
19.09.13 (13.2) 

 
 
 
 
 
 
 

 



  

4.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
28.08.13 (2.5) 

 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
 
 

 
 



  
 
 

 

4.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
02.09.13 (13.1) 

 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren. 
 



  
 
 

 

4.3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
22.08.13 (11.2) 

 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
 
Die Hinweise sind bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
 
  



  
 

4.4 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
18.10.13 (8.4) 

 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
 

 



  

4.5 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
17.04.13 (15.3) 

 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 

 
 

 



  
 

4.6 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
17.08.13 (10.1) 

 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
 
Die Bergbauberechtigung der NEUWOBA existiert für Neubrandenburg-Süd und betrifft 
nicht das Plangebiet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

4.6, Ergänzung Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
21.10.13 (10.1) 

 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
 
 
 



  
 

4.7 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
01.10.13 (18.4) 

 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

4.8, Seite 1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
04.09.13 (3.2) 

 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
 
 



  
 

4.8, Seite 2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
 

 



  

 
 
 

               STADT  NEUBRANDENBURG 
 

        Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 41 „Wohnstandort Füllortweg“ 
 
 

 
 

 

                ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
 

II. über die Stellungnahmen der Öffentlichkeit   

 



  
 

2.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
16.04.13 

 
Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
Nach einer Vorortbegehung ist festzustellen, dass das Grundstück Uranweg 12 bereits einen 
sehr hohen Sichtschutz in Form von Heckenpflanzungen besitzt. Hierdurch wird das Grund-
stück Uranweg 12 auf übliche Weise von der angrenzenden Straße, dem Förderweg, abge-
grenzt. 
 
Im Plangebiet werden Teile der Böschung und seiner Bepflanzung erhalten bleiben bzw. Neu-
anpflanzungen getätigt.  



  
 
 

3.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
02.09.13 

 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
 
Die Wohnhäuser mit bis zu 3 Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss sollen das Baugebiet 
Spargelberg zur gewerblichen Bebauung im Osten abgrenzen. Die Aufteilung in 3 Einzelhäu-
ser lockert die Bebauung auf. Die Gebäude springen hinter der Straßenkante zurück und sind 
durch die Bestands-Baumreihe verdeckt. Das Obergeschoss als Staffelgeschoss soll zur Auflo-
ckerung des Gesamtbildes führen. Die Gesamthöhe wird dann geringer sein als ein 3-
geschossiges Gebäude mit Satteldach und verringert somit auch die Verschattung der umlie-
genden Flächen. 
 
Eine erschlagende Wirkung ist nicht zu erwarten. 
 
 
 

 



  

3.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
27.03.13 

 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
 
Bereits die momentane Situation stellt sich so dar, dass das Gewerbegebiet an die Wohnbe-
bauung (Förderweg/Wismutstraße) anschließt.  
 
Für die fachmännische Bewertung der Lage wurde für das Plangebiet ein Lärmschutzgutach-
ten erstellt. Die im Gutachten empfohlenen Schallschutzmaßnahmen haben im Bebauungs-
plan Berücksichtigung gefunden, so dass es zu keinen Beeinträchtigungen in dem zu über-
planenden Gebiet kommen wird.  
 
Zu den empfohlenen Maßnahmen gehören die passiven Lärmschutzmaßnahmen, wie das 
Abrücken der Gebäude von der Grundstücksgrenze, die Anordnung der schutzbedürftigen 
Räume auf der schallabgewandten Seite und die aktive Schallschutzmaßnahme, die Errich-
tung einer Schallschutzwand im Bereich des ehemaligen Supermarktes. 
Im Übrigen liegt für die beschriebene Nutzung als Produktionsbetrieb mit den genannten 
Betriebs- und Auslieferungszeiten keine Genehmigung vor.  
 

 


